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nur allzufreundlich entgegenkommt, ist kaum zu hoffen, dass der neue Zolltarif 
ein liberalerer sein wird als der frühere, was aber schon jezt fest steht, ist, dass er 
eben so complicirt, ebenso wenig übersichtlich angelegt ist als der alte. Der preus- 
sische Handelsminister & der Zolldirektor haben diese wenig erbauliche Über
zeugung auch von hier mit nach Hause genommen. Einer der wenigen §§, bei 
denen Einstimmigkeit zwischen dem betreffenden Fabricanten & den Handels
leuten geherrscht, & der jedenfalls in der Fassung angenommen wird, wie ihn die 
Expertencommission formulirt hat, ist der § über den Tüll, der für die St. Galler 
Industrie von Wichtigkeit ist; er lautet:

Tüll für Möbeln, in Mustern gewirkt & gestickt, dessgleichen Tüll Gardines & 
Mousseline Gardinen jeder Art, zahlt 40 cop pr. £, anstatt bisher R. 4.40 pr. £.

Glatter Tüll für Kleider, in Mustern gewirkt & gestickt zahlt R. 2. — pr. £, anstatt 
bisher R. 4.40.

Im Ganzen ist die Lage des russischen Reiches eine traurige, der Branntwein
verbrauch nimmt in erschreckender Weise zu, so dass die Branntweintaxe in gar 
keinem Verhältniss zu der nur schwach zunehmenden Bevölkerung wächst, Vieh
seuchen & Missernten, zum Theil Folge irrationeller Behandlung des Viehes & 
Bodens, drücken die Landwirtschaft darnieder, eine gewissenlose Verwaltung 
der Bahnen lähmt den Verkehr, & sollte die altrussische, für eine Verlegung der 
Hauptstadt nach Moskau & eine aggressive, der Idee des Panslawismus dienen
den Politik schwärmende Parthei, noch längere Zeit & in höherem Masse als diess 
schon leider bis heute der Fall ist, ihren Einfluss behalten, so sieht Russland einer 
traurigen Zukunft entgegen. Hoffen wir, dass der Herrscher sich soviel klaren 
Blick bewahrt hat, um noch früh genug einzusehen, wohin ihn seine Umgebung zu 
leiten gedenkt.

Man spricht von einer dritten inneren Prämien-Anleihe, welche in Loosen von 
25 R. im Betrage von R. 200 Millionen in diesem Frühjahre zur Ausgabe kommen 
soll; auch neues Papiergeld ist in grossen Massen angefertigt worden & soll noch 
in diesem Jahr das alte ersetzen.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 février 1868

790. G. Konsul Hitz in Washington, Ernennung zum politischen Agenten.

Politisches Departement. Vortrag v. 27. diess.

Mit Rüksicht auf zwei Briefe des Schweiz. Generalkonsuls in Washington N. 6 
vom 22. v. Mts. und N. 18 vom 12. diess.1, worin er sich beschwert, dass ihm von 
dem Staatsdepartement nicht einmal die den diplomatischen Vertretern zuge-

1. Non reproduites. Cf. E 2/1505.

dodis.ch/41654dodis.ch/41654

http://dodis.ch/41654
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/41654


1 8 8 28 FÉFRIER 1868

standene Begünstigung der Zollfreiheit für die zu seinem persönlichen Bedarf 
eingeführten Gegenstände gewährt werden wolle, indem er als Generalkonsul 
keinen diplomatischen Charakter trage, wird dem gestellten Antrage entspre
chend beschlossen:

1. Es sei Hr. Hitz in Washington zum Generalkonsul und politischen Agenten 
der schweizerischen Eidgenossenschaft bei den Vereinigten Staaten von Nord
amerika ernannt.

2. Sei ihm im Hinblike auf seine Stellung als politischer Agent ein besonderes 
Kreditiv zuzufertigen mit dem Aufträge, solches dem Staatssekretär zu überwei
sen.

3. Sei Hrn. Ministerresident Harrington von dieser Schlussnahme Kenntniss zu 
geben mit dem Beifügen, dass der Bundesrath durch Ertheilung dieses politischen 
Charakters an seinen Generalkonsul in Washington der Regierung der Vereinig
ten Staaten zugleich einen Beweis seiner besondern Achtung zu geben beabsich
tige.
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Le Chargé d ’Affaires de Suisse à Vienne, J.J. von Tschudi, 
au Chef du Département du Commerce et des Péages, W. M. Naeff

R Wien, 28. Februar 1868

Binnen zwei oder drei Tagen dürfte, nach hier eingelangten Nachrichten, der 
Handelsvertrag zwischen Preussen, resp. Zollverein und Österreich unterzeich
net werden. Die neuen getroffenen Bestimmungen werden auch für die Schweiz 
von sehr grosser Tragweite sein, denn, wie ich vernehme, soll Österreich dahin 
einwilligen, seinen Zoll auf Baumwoll-, Lein- und Wollwaaren dem des Zollver
eins gleichzustellen, Preussen dagegen eine sehr bedeutende Herabminderung 
(man spricht sogar von einer gänzlichen Aufhebung) der Viehzölle, mit Aus
nahme derjenigen auf Schweine, bewilligen: Nach den vereinbarten Bestimmun
gen unseres Handelsvertrages werden also die Oesterreich. Concessionen uns 
auch zu Gute kommen und wahrscheinlich auch die Zollverein’sehen.

Es ist diess eine neue und ernste Mahnung für uns, den Abschluss des Handels
vertrages zu beschleunigen, denn unsere Schweiz. Fabricanten würden, nach dem 
Innslebentretten des neuerdings erniedrigten Zolles für Baumwollwaaren, noch 
weit weniger mit Frankreich und dem Zollverein in ihrem Handel nach Österreich 
concurrieren können, als es jezt schon der Fall ist.

Aus meinen verschiedenen Depeschen an den Hr. Bundespräsidenten werden 
Sie sich zur Genüge überzeugt haben, dass alle weiteren Verhandlungen über die 
Weinzölle und den Veredelungsverkehr gänzlich nutzlos wären. Die kais. Regie
rung hat die bestimmte Erklärung dahin abgegeben und dieselbe motivirt, dass sie 
unter keiner Bedingung mehr in dieser Richtung Concessionen machen könne. Es 
bleibt uns daher nur übrig, so bald wie möglich den Vertrag zu unterzeichen,
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